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Praktika 

Psychologisches Praktikum (PSPRAK)

Orientierungspraktikum (ORPRAK)

Berufsqualifizierende Tätigkeit I (BEPRAK)



Psychologisches Praktikum



Das psychologische Praktikum

Rechtliche Grundlagen, Beschreibung
‒ Fachspezifische Prüfungsordnung § 2 (9)
‒ Praktikumsordnung
‒ Modulhandbuch

Lerninhalte
‒ Versuchspersonenstunden (20) (1 CP)
‒ Praktikum im psychologischen Anwendungs- und Forschungsbereich (390 

Stunden) (14 CP)



Das psychologische Praktikum

Das Praktikum ist teilbar auf zwei verschiedene Praktikumsstellen mit 
mindestens 150 Stunden pro Praktikum.

Kolloquium 
‒ Vorstellung und Diskussion der jeweils berufsfeldtypischen Erfahrungen 
‒ Vorstellung eigener berufsfeldbezogener Präferenzen
‒ Vorbereitung eines Reflexionsberichts



Das psychologische Praktikum
 Prüfungs- und Studienleistungen

‒ Teilnahmenachweis von Versuchspersonenstunden 
(https://psystud.uni-bremen.de/)

‒ Praktikumsnachweis (https://www.uni-
bremen.de/fb11/beratung/praxisbuero/pflichtpraktika)

‒ Reflexionsbericht (im Rahmen des Kolloquiums präsentiert, die inhaltliche 
Auswertung des Berichts erfolgt durch die zuständigen 
Praktikumsbeauftragten)

https://psystud.uni-bremen.de/
https://www.uni-bremen.de/fb11/beratung/praxisbuero/pflichtpraktika


Das psychologische Praktikum
Praktikumsbeauftragte

Sozialpsychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie: 
PD Dr. Iris Stahlke, istahlke@uni-bremen.de, 
0421 218 68775

Klinische Psychologie :
Tilo Zotschew, klips-praktika@uni-bremen.de
0421 218 68541
Mona Celine Schwörer, klips-praktika@uni-bremen.de (Vertretung)
0421 218 61942

Rechtspsychologie: 
Prof. Dr. Dietmar Heubrock, heubrock@uni-bremen.de
0421 218 68790

Neuropsychologie und Biologische Psychologie:
Niels Döhring, doehring@uni-bremen.de
0421 218 68749

mailto:istahlke@uni-bremen.de
mailto:klips-praktika@uni-bremen.de
mailto:klips-praktika@uni-bremen.de
mailto:heubrock@uni-bremen.de
mailto:doehring@uni-bremen.de


Das psychologische Praktikum
Anmeldeverfahren:
Bitte laden Sie sich auf den Seiten des Praxisbüros folgende Unterlagen herunter: 

‒ a. den Antrag auf Genehmigung des Praktikums im Bachelorstudiengang
Psychologie 

‒ b. die Praktikumsvereinbarung/den Praktikumsvertrag 
2. Bitte füllen Sie die Unterlagen vollständig aus und lassen die Vereinbarung/den Vertrag von 

der Praktikumsstelle unterschreiben. Achten Sie bitte darauf, dass der Praktikumsgeber auch die 
Aufgaben und Inhalte der praktischen Ausbildung gemäß §2 des Vertrages skizziert. 

3. Reichen Sie dann die kompletten Unterlagen (Antrag, Vertrag (3x) und Skizze der Aufgaben) 
im Praxisbüro/Career Service des FB 11 ein. 

4. Ihre Praktikumsunterlagen werden nun im Praxisbüro formal geprüft und dann an den 
verantwortlichen Praktikumsbeauftragten weiter geleitet, der die Unterlagen inhaltlich prüft und 
das Praktikum genehmigt. 

5. Sie erhalten nach der abschließenden Genehmigung 2 Ausfertigungen des Vertrages 
zugesandt. 



Das psychologische Praktikum



Orientierungspraktikum & 

Berufsqualifizierende Tätigkeit I



Orientierungspraktikum & 
Berufsqualifizierende Tätigkeit 1

Vorgaben der Gesundheitsbehörde

‒ Das Orientierungspraktikum muss vor der Berufsqualifizierenden 
Tätigkeit 1 absolviert werden.

‒ Beide Praktika müssen im Rahmen von Kooperationsabkommen 
absolviert werden.



Das Orientierungspraktikum

Rechtliche Grundlagen, Beschreibung

‒ Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
(PsychThApprO) (§ 14) 

‒ Fachspezifische Prüfungsordnung § 2 (9)

‒ Praktikumsordnung

‒ Modulhandbuch



Das Orientierungspraktikum

Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (PsychThApprO) (§ 14) 

§ 14 Orientierungspraktikum
(1) Das Orientierungspraktikum dient dem Erwerb erster praktischer Erfahrungen in allgemeinen Bereichen mit Bezug zur 
Gesundheits- und Patientenversorgung. Den studierenden Personen sind erste Einblicke in die berufsethischen Prinzipien sowie 
in die institutionellen, rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen der Patientenversorgung zu gewähren. Darüber hinaus 
sind ihnen die grundlegenden Strukturen der interdisziplinären Zusammenarbeit sowie strukturelle Maßnahmen zur 
Patientensicherheit zu zeigen.
(2) Für das Orientierungspraktikum sind mindestens 5 ECTS-Punkte zu vergeben.
(3) Das Orientierungspraktikum findet in interdisziplinären Einrichtungen der Gesundheitsversorgung oder in anderen 
Einrichtungen statt, in denen Beratung, Prävention oder Rehabilitation zur Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung 
psychischer Gesundheit durchgeführt werden und in denen Psychotherapeutinnen  und Psychotherapeuten, Psychologische 
Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten tätig sind.
(4) Das Orientierungspraktikum wird im Block oder studienbegleitend durchgeführt.
(5) Praktikumstätigkeiten, die vor dem Beginn des Studiums abgeleistet worden sind, können auf Antrag der studierenden Person
von den Hochschulen auf das Orientierungspraktikum angerechnet werden, wenn sie den in den Absätzen 1 bis 3 geregelten 
Anforderungen inhaltlich entsprechen.



Das Orientierungspraktikum

Checkliste für das Orientierungspraktikum

 Die studierende Person erwirbt erste praktische Erfahrungen in allgemeinen Bereichen mit Bezug zur Gesundheits- und 
Patientenversorgung. Die studierende Person erhält Einblicke in die berufsethischen Prinzipien sowie die institutionellen, 
rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen der Patientenversorgung.  Die Person erwirbt Kenntnisse über die 
grundlegenden Strukturen interdisziplinärer Zusammenarbeit sowie struktureller Maßnahmen zur Patientensicherheit.

 Das Praktikum umfasst mindestens 150 Stunden.

 In der Institution sind Psychologische Psychotherapeut*Innen / Psychotherapeut*Innen oder/und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut*Innen tätig.

 Das Praktikum findet in einer interdisziplinären Einrichtung der Gesundheitsversorgung oder einer anderen Einrichtung statt, in 
der Beratung, Prävention oder Rehabilitation zur Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung psychischer Gesundheit 
durchgeführt wird



Das Orientierungspraktikum
Organisation:

Das Orientierungspraktikum kann im Block oder studienbegleitend 
durchgeführt werden.

Das Orientierungspraktikum umfasst mindestens 150 Stunden.
Orientierungspraktikum und Berufsqualifizierende Tätigkeit I können in einer 

Einrichtung absolviert werden.
In der Einrichtung muss eine unter § 14 (3) PsychThApprO genannte Person 

sein; die Anleitung kann auch z.B. durch ein/e Psychologe/in erfolgen.
Für das Orientierungspraktikum werden 5 CP vergeben.
Die Anmeldung erfolgt im Praxisbüro/Career Service (siehe PSPRAK).



Das Orientierungspraktikum

Prüfungs- und Studienleistungen

‒ Teilnahmenachweis von Versuchspersonenstunden 
(https://psystud.uni-bremen.de/)

‒ Praktikumsnachweis (https://www.uni-
bremen.de/fb11/beratung/praxisbuero/pflichtpraktika)

‒ Reflexionsbericht (Checkliste unter https://www.uni-
bremen.de/fb11/beratung/praxisbuero/pflichtpraktika)

https://psystud.uni-bremen.de/
https://www.uni-bremen.de/fb11/beratung/praxisbuero/pflichtpraktika
https://www.uni-bremen.de/fb11/beratung/praxisbuero/pflichtpraktika


Das Orientierungspraktikum

Praktikumsbeauftragte

Tilo Zotschew, klips-praktika@uni-bremen.de
0421 218 68541
Mona Celine Schwörer, klips-praktika@uni-bremen.de
(Vertretung), 0421 218 61942

mailto:klips-praktika@uni-bremen.de
mailto:klips-praktika@uni-bremen.de


Das Orientierungspraktikum

Praktikumsmöglichkeiten

‒ Praktikumsliste des Praxisbüros: 
‒ auf Anfrage erhältlich (heitzhausen@uni-bremen.de) 

‒ Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V.
‒ BDP: https://www.bdp-verband.de/
‒ Bremen: http://www.bdp-bremen.org/

‒ Datenbanken der Psychotherapeutenkammern:
‒ Bremen: https://www.pk-hb.de/

mailto:heitzhausen@uni-bremen.de
https://www.bdp-verband.de/
http://www.bdp-bremen.org/
https://www.pk-hb.de/


Einstieg in die Praxis der Psychotherapie –
Berufsqualifizierende Tätigkeit I (BQT 1)

Rechtliche Grundlagen, Beschreibung

‒ Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
(PsychThApprO) (§ 15) 

‒ Fachspezifische Prüfungsordnung § 2 (9)

‒ Praktikumsordnung

‒ Modulhandbuch



Einstieg in die Praxis der Psychotherapie –
Berufsqualifizierende Tätigkeit I (BQT 1)
§ 15 Berufsqualifizierende Tätigkeit I – Einstieg in die Praxis der Psychotherapie

(1)Die berufsqualifizierende Tätigkeit I – Einstieg in die Praxis der Psychotherapie dient dem Erwerb erster 
praktischer Erfahrungen in spezifischen Bereichen der psychotherapeutischen Versorgung.

(2) Den studierenden Personen sind während der berufsqualifizierenden Tätigkeit I – Einstieg in die Praxis der 
Psychotherapie grundlegende Einblicke in die institutionellen, rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen 
der psychotherapeutischen Einrichtungen der Gesundheitsversorgung zu vermitteln.

(3) Die studierenden Personen sind zu befähigen,
1. die Rahmenbedingungen der und die Aufgabenverteilung in der interdisziplinären Zusammenarbeit zu 
erkennen und entsprechend der Aufgabenverteilung angemessen mit den verschiedenen Berufsgruppen 
zusammenzuarbeiten sowie
2. grundlegende Kompetenzen in der Kommunikation mit Patientinnen und Patienten sowie mit anderen 
beteiligten Personen oder Berufsgruppen zu entwickeln und anzuwenden.

(4) Für die berufsqualifizierende Tätigkeit I – Einstieg in die Praxis der Psychotherapie sind mindestens 8 ECTS-
Punkte zu vergeben.



Einstieg in die Praxis der Psychotherapie –
Berufsqualifizierende Tätigkeit I (BQT 1)
(5) Die berufsqualifizierende Tätigkeit I – Einstieg in die Praxis der Psychotherapie kann in folgenden 
Einrichtungen oder Bereichen stattfinden, sofern dort Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, 
Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten oder Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten tätig sind:

1. in Einrichtungen der psychotherapeutischen, psychiatrischen, psychosomatischen oder neuropsychologischen 
Versorgung,

2. in Einrichtungen der Prävention oder der Rehabilitation, die mit den in Nummer 1 genannten Einrichtungen 
vergleichbar sind,

3. in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen oder
4. in sonstigen Bereichen der institutionellen Versorgung.



Einstieg in die Praxis der Psychotherapie –
Berufsqualifizierende Tätigkeit I (BQT 1)
(6) Die berufsqualifizierende Tätigkeit I – Einstieg in die Praxis der Psychotherapie wird unter 
qualifizierter Anleitung durchgeführt. Die Durchführung erfolgt im Block oder studienbegleitend.

(7) Die berufsqualifizierende Tätigkeit I – Einstieg in die Praxis der Psychotherapie darf von einer 
studierenden Person erst abgeleistet werden, wenn die studierende Person mindestens 60 ECTS-
Punkte erworben hat.



Einstieg in die Praxis der Psychotherapie –
Berufsqualifizierende Tätigkeit I (BQT 1)
Checkliste zur Anerkennung nach § 15 PsychThApprO
 Die studierende Person hat bereits 60 ECTS im Studium erworben, vom Studierenden nachzuweisen
 Das Praktikum umfasst mindestens 240 Stunden
 In der Institution sind Psychologische Psychotherapeut*innen / Psychotherapeut*innen oder/und Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeut*innen tätig und diese betreuen das Praktikum 

Die Einrichtung gehört zu einem der folgenden Bereiche:
 Psychotherapeutische Versorgung

 Psychiatrische Versorgung

 Psychosomatische Versorgung

 Neuropsychologische Versorgung

 Einrichtung der Prävention und Rehabilitation

 Einrichtung für Menschen mit Behinderungen

 Einrichtung für sonstige Bereiche institutioneller Versorgung



Einstieg in die Praxis der Psychotherapie –
Berufsqualifizierende Tätigkeit I (BQT 1)
Organisation:

Die Berufsqualifizierenden Tätigkeit 1 kann im Block oder studienbegleitend absolviert 
werden.

Die Berufsqualifizierenden Tätigkeit 1 umfasst mindestens 240 Stunden.

Bei der Berufsqualifizierenden Tätigkeit 1 genügt es nicht, wenn eine unter § 15 (5) 
PsychThApprO genannte Person lediglich in der Einrichtung ist, sondern auch die 
Anleitung erfolgt durch eine Person aus dem genannten Kreis.

Für die Berufsqualifizierenden Tätigkeit 1 werden 9 CP vergeben.

Die Anmeldung erfolgt im Praxisbüro/Career Service (siehe PSPRAK).



Einstieg in die Praxis der Psychotherapie –
Berufsqualifizierende Tätigkeit I (BQT 1)
Prüfungs- und Studienleistungen:

‒ Praktikumsnachweis (https://www.uni-
bremen.de/fb11/beratung/praxisbuero/pflichtpraktika)

‒ Reflexionsbericht im Kolloquium

https://www.uni-bremen.de/fb11/beratung/praxisbuero/pflichtpraktika


Einstieg in die Praxis der Psychotherapie –
Berufsqualifizierende Tätigkeit I (BQT 1)

Praktikumsbeauftragte:

Tilo Zotschew, klips-praktika@uni-bremen.de
0421 218 68541

Mona Celine Schwörer, klips-praktika@uni-bremen.de
(Vertretung), 0421 218 61942

mailto:klips-praktika@uni-bremen.de
mailto:klips-praktika@uni-bremen.de


Einstieg in die Praxis der Psychotherapie –
Berufsqualifizierende Tätigkeit I (BQT 1)
Praktikumsmöglichkeiten:

‒ Liste der Kooperationsabkommen
‒ Praktikumsliste des Praxisbüros: 

‒ auf Anfrage erhältlich (heitzhausen@uni-bremen.de) 
‒ Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V.

‒ BDP: https://www.bdp-verband.de/
‒ Bremen: http://www.bdp-bremen.org/

‒ Datenbanken der Psychotherapeutenkammern:
‒ Bremen: https://www.pk-hb.de/

mailto:heitzhausen@uni-bremen.de
https://www.bdp-verband.de/
http://www.bdp-bremen.org/
https://www.pk-hb.de/
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